
Allgemeine Geschäftsbedingungen der vhs DonauZusam 
 
 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der vhs DonauZusam gelten gleichlautend für die Volkshochschulen 
Stadt Gundelfingen a.d. Donau, Stadt Lauingen (Donau) und Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen e.V. 

 
1. Anmeldung und Zustandekommen des Vertrags 

a) Der Vertrag kommt mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung und deren 
Annahme durch die Volkshochschule zustande. Eine Anmeldung ist verbindlich 
und verpflichtet zur Bezahlung der Kursgebühr, auch bei Nicht-Teilnahme. 
Mit der Anmeldung akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
vhs DonauZusam. 

 
b) Die Anmeldung kann erfolgen: 

- schriftlich, telefonisch, persönlich, per Mail oder per Internet  
Die Anmeldungen werden von der Volkshochschule in zeitlicher Reihenfolge 
entgegengenommen und bearbeitet. 

 
c) Der Besuch einer Veranstaltung der Volkshochschule ohne vorherige Anmeldung 

ist – außer bei Einzelveranstaltungen mit Abendkasse – grundsätzlich nicht 
möglich. Wird er ausnahmsweise dennoch akzeptiert, verpflichtet er zur Zahlung 
der Kursgebühr sowie einer zusätzlichen Verwaltungsgebühr in Höhe von 10 €. 

 
d) Meldet der Kunde weitere Teilnehmer für eine Veranstaltung an, verpflichtet er 

sich, auch für die vertraglichen Verpflichtungen aller von ihm angemeldeten 
Teilnehmer einzustehen. 

 
e) Für Busfahrten, Studienreisen und Exkursionen ist die vhs nicht Veranstalter. Es 

gelten dort die besonderen Reisebedingungen (AGBs und Stornobedingungen) 
des jeweiligen Veranstalters (Reiseunternehmens). 

 
2. Bezahlung und Mahngebühren 

a) Die vereinbarte Gebühr wird grundsätzlich bei Kursbuchung zur Zahlung fällig. 
Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die auf 
der Webseite bzw. in den Printmedien der vhs angegeben werden.  

 
b) Bei Widerruf einer ordnungsgemäßen Abbuchung sind dadurch auftretende 

Kosten vom Teilnehmer zu tragen. 
 
c) Bei verspäteter Zahlung erhebt die vhs 5,00 € für die erste Mahnung, 12,00 € für 

die zweite Mahnung sowie 17,00 € für die dritte Mahnung. 
 
3. Ermäßigungen 

20% Ermäßigung erhalten folgende Personen: Schüler, Azubis, Studierende, 
Schwerbehinderte, Bezieher von ALG I und II. Der entsprechende Nachweis ist bei 
der Anmeldung bzw. spätestens bis Kursbeginn vorzulegen. Liegt der Nachweis nicht 
rechtzeitig vor, ist eine nachträgliche Rückerstattung des Differenzbetrags 
ausgeschlossen. 

Inhaber der Ehrenamtskarte des Landkreises erhalten 20% Ermäßigung. Inhaber der 
Ehrenamtskarte der Stadt Wertingen und Mitglieder der vhs Zusamtal erhalten 20% 
Ermäßigung ausschließlich auf Kurse der vhs Zusamtal.  



Eine Ermäßigung aufgrund nur teilweisen Kursbesuchs oder verspäteten Kurseintritts 
ist nicht möglich. Doppel- und Mehrfachermäßigungen sind nicht möglich. 

 
4. Rücktritt vom Vertrag 

a) Der/die TeilnehmerIn kann bis 1 Woche vor Kursbeginn durch schriftliche 
Erklärung kostenfrei vom Vertrag zurücktreten. Späterer Rücktritt verpflichtet zur 
Zahlung der vollen Kursgebühr einschließlich evtl. Materialkosten. Die vhs 
akzeptiert eine Ersatzperson. 

 
b) die Volkshochschule kann vom Vertrag zurücktreten 
1. wenn bis 1 Woche vor Kursbeginn die angegebene Mindestteilnehmerzahl nicht 

erreicht wird 
2. wenn der/die von der Volkshochschule verpflichtete Kursleiterin/Kursleiter aus 

Gründen, die nicht in der Risikosphäre der Volkshochschule liegen (z.B. 
Krankheit), ausfällt. 
 

Die vhs wird die angemeldeten Teilnehmer unverzüglich informieren. Bereits bezahlte 
Kursgebühren werden in diesem Fall umgehend zurückerstattet. Ein weitergehender 
Anspruch gegen die Volkshochschule besteht nicht. 

 
5. Änderung oder Ausfall der Veranstaltung 

 
Die vhs behält sich vor, Zeit, Ort, Dozent und/oder Inhalt der Veranstaltung zu 
ändern, sofern die Änderung unerheblich und für den Kunden zumutbar ist. Die vhs 
wird in einem solchen Fall den Kunden rechtzeitig informieren. 
 
Bei einer erheblichen Leistungsänderung kann der Kunde kostenlos vom Vertrag 
zurücktreten. 
 
Die vhs ist berechtigt, eine Veranstaltung aus wichtigen Gründen wie höhere Gewalt, 
Erkrankung des Kursleiters, etc. kurzfristig abzusagen. Bereits gezahlte Gebühren 
werden erstattet. Die vhs wird sich in einem solchen Fall um einen Ersatztermin 
bemühen. Die betroffenen Kunden sind nicht verpflichtet den angebotenen 
Ersatztermin anzunehmen. 
 

6. Bescheinigungen 

Teilnahmebescheinigungen stellen wir auf Wunsch gerne aus, wenn mindestens 
80% der Kursstunden besucht wurden.  
Teilnahmebescheinigungen für Kurse, die länger als zwei Semester zurückliegen, 
werden mit 3,00 € pro Bescheinigung in Rechnung gestellt. 
 

7. Ferienordnung und Hausordnung 
 
Im Allgemeinen richten sich die kursfreien Tage nach der für Bayern gültigen 
Ferienordnung und den gesetzlichen Feiertagen. Änderungen können in 
Ausnahmefällen mit der jeweiligen Kursleitung abgesprochen werden und bedürfen 
der Zustimmung der vhs-Leitung. 
Für Ferienkurse gelten davon abweichende Regelungen. 
 
Um Beachtung der Hausordnung der Gebäude, in denen wir Gäste sind, wird 
gebeten. Schulgebäude, vhs-Gebäude und Kursräume sind ausnahmslos rauchfreie 
Zonen. 
 



8. Urheberschutz und Datenschutz 

Fotografieren, Filmen und andere audiovisuelle Mitschnitte sind in den 
Veranstaltungen nicht gestattet. Die vhs ist Inhaberin sämtlicher Nutzungsrechte. 
Lehrmaterial darf ohne Genehmigung der Volkshochschule nicht vervielfältigt 
werden. 
 
Persönliche Angaben von Teilnehmerinnen/Teilnehmern und Dozentinnen/Dozenten 
unterliegen den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DGSVO). Wir 
verweisen auf die gültige Datenschutzerklärung der vhs DonauZusam. Diese finden 
Sie unter www.vhs-donauzusam.de.  

 
9. Haftung 

Die Haftung der Volkshochschule für Schäden jeglicher Art ist auf die Fälle 
beschränkt, in denen die Volkshochschule bzw. deren Vertreter vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt haben. Weitergehende Haftung der vhs ist ausgeschlossen. 
 
Auch die Hin- und Rückfahrt zu allen Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Eine 
Haftung durch die vhs ist in jeder Hinsicht ausgeschlossen. 
 
Bei Kursen für Kinder im schulpflichtigen Alter beschränkt sich die Aufsichtspflicht auf 
die Zeit des Unterrichts.  
 
Bei Busfahrten und Studienreisen ist die vhs nicht Veranstalter. Es gelten dort die 
besonderen Reisebedingungen des jeweiligen Veranstalters (Reiseunternehmens). 
 

10. Leistungsumfang, Schriftform 

Der Umfang der Leistungen der Volkshochschule ergibt sich aus der 
Kursbeschreibung des halbjährlich erscheinenden Programmhefts. Alle 
Informationen zu den Kursen sind auch online einzusehen.  
 
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Die Kursleiterin/der Kursleiter ist zur 
Änderung der Vertragsbedingungen und zur Abgabe von Zusagen nicht berechtigt. 
Änderungen jedweder Art bedürfen der Schriftform. 

 
Grundsätzlicher Hinweis:  
 
Die Volkshochschule ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig.  
 
Diese AGBs lösen frühere ab, die damit ihre Gültigkeit verlieren. Sollte ein Teil der 
Bestimmungen nichtig sein, bleiben die anderen dennoch in Kraft.  


